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Die Berufshaftpfl ichtversicherung
Um als Arzt tätig zu werden, ist eine bestehende Be-
rufshaftpfl ichtversicherung als grundlegende Voraus-
setzung anzusehen. 

Die Berufshaftpfl ichtversicherung schützt Sie im 
Schadenfall vor Ansprüchen wegen Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden. Der jeweilige Versicherer 
prüft die Sachlage und reguliert den Schadenfall oder 
wehrt bei unbegründeten Vorwürfen die Ansprüche 
ab. Ein eventuell vereinbarter Selbstbehalt ist bei ei-
nem berechtigten Anspruch vom Arzt selbst zu tragen. 

Gerade in den letzten Jahren ist die Anzahl der Vor-
würfe von Fehlbehandlungen und die daraus folgen-
den Regressforderungen stark angestiegen. Da auch 
gleichzeitig die Höhe der Schadenersatzforderungen 
immer weiter steigt, sind Erhöhungen der Beiträge zu 
den Berufshaftpfl ichtversicherungen laut Versicherern 
unumgänglich gewesen. Dieser Trend wird vermutlich 
auch weiterhin anhalten, zumal sich nur noch wenige 
Versicherer mit der Absicherung von Augenärzten be-
schäftigen. 

Und nun kommt unser Ansatz zum Tragen: wir bau-
en in den kommenden Jahren in  Zusammenarbeit 
mit dem BVA e.V. eine eigene Schadenstatistik auf, 
sodass wir den Versicherern Fakten entgegen halten 
können. 
Dazu bedarf es eines möglichst großen Kollektivs, das 
aber gerade beim BVA e.V. gegeben ist. Denn rund 
90 % der Augenärzte sind Mitglied im Verband, somit 
haben wir eine ausreichend große Stückzahl, um die-
se eigene Statistik zu erstellen. Diese wird dann auch 
aussagekräftig genug sein, um in Prämienverhand-
lungen mit den Versicherern einzusteigen. Denn ak-
tuell werden von Versicherern lieber Dachdecker und 
Maurer haftpfl ichtversichert als Augenärzte. Die Angst 
vor Großschäden - hier wird immer wieder auf die in 
den USA üblichen extrem hohen Schadenersatzan-
sprüche verwiesen - ist aber derzeit in Deutschland 
vollkommen unbegründet, es gibt schlichtweg kei-
ne Schadenzahlungen in diesen Größenordnungen. 
Dennoch wird der Markt u.E. künstlich klein und in-
transparent gehalten, so können die Versicherer die 
Prämien nach und nach immer weiter erhöhen. Und 
dies gilt es in Ihrem und im Sinne des BVA e.V. zu 
vermeiden. 

Allein schon deshalb sollten Sie uns die aktive Betreu-
ung Ihrer Berufshaftpfl ichtversicherungen übertragen. 
Denn Sie helfen damit dem Aufbau dieser künftig im-
mens wichtigen Statistiken, die von den Versicherern 
so nicht geführt werden. Hier werden nur Ärzte ver-
schiedener Fachbereiche in einer Gruppe betrach-
tet, was auf Nachfragen selbst der Gesamtverband
der deutschen Versicherungswirtschaft einräumen 
musste. 
Selbstverständlich prüfen wir auch laufend das Preis- 
und Leistungsverhältnis dieser Verträge.

Die Versicherungssumme sollte im Übrigen heutzu-
tage bei mindestens 5 Mio Euro für Personen- und 
Sachschäden liegen. Gerade wenn Sie in einem gro-
ßen Gebäude eingemietet sind, sollte die Versiche-
rungssumme genau geprüft werden, denn für einen 
von Ihnen oder Ihrem Personal verschuldeten Groß-
brand können Sie unbegrenzt haftbar gemacht wer-
den. 



Die Praxis-Inhaltsversicherung
Die Einrichtungsgegenstände und Waren einer Arzt-
praxis stellen gewöhnlich einen erheblichen Wert dar, 
den es zu sichern gilt. 
Im Rahmen der ”Praxis-Inhaltsversicherung” bieten 
die Versicherer einen umfangreichen Versicherungs-
schutz an, den wir nachfolgend zusammenfassend 
aufzeigen.

Muss ich alles versichern?
Prüfen Sie zunächst bei der Konzeption des Versi-
cherungsvertrages, ob Sie alle angebotenen Absi-
cherungsmöglichkeiten benötigen. Die Praxis-Inhalts-
versicherung wird über unsere Rahmenverträge als 
sogenannte 4fach Deckung angeboten. Es sind also 
die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl mit anschlie-
ßendem Vandalismus, Leitungswasser- und Sturm-/
Hagelschäden versichert. 
Stellen Sie sich dennoch vor Abschluss der Versiche-
rungen folgende grundsätzliche Fragen:

  • Benötige ich eine Absicherung gegen
 Elementargefahren?

  • Benötige ich eine Betriebsunterbrechungs-
 versicherung?

  • Sind teure Glasscheiben zu versichern?

  • Sollten teure elektronische Geräte oder
 Maschinen separat mit einer Allgefahren-
 deckung (bis auf Vorsatz und Verschleiß
 gilt jegliche Gefahr versichert) durch eine
 Elektronikversicherung versichert werden?

  • Wieviel Aufwand bedeutet es, verlorenge-
 gangene Daten wiederherzustellen? Auch hier 
 bietet sich ggfs. eine Elektronikversicherung
 an.

Die Feuerversicherung
Die Feuerversicherung ist ohne Zweifel eine der wich-
tigsten Versicherungssparten, denn die Gefahr der
totalen Zerstörung der Praxis durch einen Brand, eine 
Explosion oder einen direkten Blitzschlag ist erheb-
lich.

Die Einbruch-
Diebstahl-Versicherung
Die Einbruch-Diebstahl-Versicherung gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Täglich werden tausende Ein-
bruchdelikte aller Art registriert. Versichert ist u.a., 
wenn sich ein Dieb gewaltsam Zutritt zu Ihren Praxis-
räumen verschafft. Auch wenn sich jemand in Ihren 
Praxisräumen versteckt hält und nach Praxisschluss 
einschließen lässt, um die Praxis in der Nacht auszu-
räumen oder nach Bargeld zu durchsuchen, besteht 
hierfür Versicherungsschutz. Gedeckt ist ferner, wenn 
Sie nach dem Motto ”Geld oder Leben” um Ihre Hab-
seligkeiten erleichtert werden, bis zu einer gewissen 
Höhe sogar auch auf dem Transport zur Bank.
Nicht versichert sind dagegen einfache Diebstähle 
während der Öffnungszeit. Auch Verwüstungen, die 
unliebsame Besucher nach dem Motto ”wir fanden 
schon immer, dass es hier zu ordentlich aussieht”, 
anrichten, während die Praxis geöffnet ist, sind nicht 
versicherbar. Dagegen besteht bei neueren Versiche-
rungsverträgen im Regelfall Versicherungsschutz, 
wenn bei einem Einbruch Ihre Habe verwüstet wird.
Oftmalig ist es für den Geschädigten nicht nur der 
Verlust der materiellen Gegenstände, der ”weh tut”, 
sondern es sind ebenso die Kosten für die Beseiti-
gung der Verwüstungen (Vandalismus) oder die In-
standsetzung der beschädigten Türen und Fenster, 
ganz zu schweigen von den Kosten der Wiederbe-
schaffung der verschwundenen Geschäftspapiere, 
Aufzeichnungen und Software.



Die Leitungswasserversicherung
Die Gefahren eines Leitungswasserschadens werden 
meist unterschätzt. Schäden in fünfstelliger Höhe sind 
an der Tagesordnung.
Versichert sind u.a. Schäden durch bestimmungs-
widrig austretendes Wasser aus den fest verlegten 
Zu- und Ableitungsrohren, den sonstigen mit dem 
Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen und den 
Anlagen der Warmwasser- und Dampfheizung.
Nicht versichert sind dagegen Wasserschäden, die 
u.a. durch Regenwasser oder durch den Rückstau 
von Grundwasser aufgrund von starken Regenfällen 
herbeigeführt werden.

Die Sturmversicherung
Bei einem Schadenfall, der durch einen Sturm mit 
mindestens Windstärke 8  verursacht wurde, tritt die 
Sturmversicherung ein. Mitversichert sind auch Schä-
den, die durch herumfl iegende oder herabstürzende 
Gegenstände (z.B. Bäume) entstehen und Schäden, 
die durch sturmbedingte Öffnungen an Gebäuden 
verursacht werden. Schäden durch Hagel sind eben-
falls mitversichert.
Ergänzend sei erwähnt, dass über die Sturmversi-
cherung außen am Gebäude angebrachte Markisen, 
Leuchtröhrenanlagen, Schilder und Transparente so-
wie Schutz- und Trennwände sowie Überdachungen 
mitversichert sind, soweit Sie dafür die Verantwortung 
tragen.

Die Elementarschadenversicherung
Versichert sind hier Schadenfälle durch Erdbeben, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck und 
Hochwasser. Die Schäden müssen durch natürliche, 
d.h. nicht vom Menschen geschaffene Ursachen ent-
standen sein. Steht z.B. das Gebäude Ihrer Praxis auf 
einem ehemaligen Bergbauschacht, der plötzlich ein-
bricht und Haus samt Betrieb mit  in die Tiefe reißt, 
liegt kein versicherter Schaden vor. Ebenso verhält es 
sich bei Sturmfl ut. Die Gefahren müssen im Paket ver-
sichert werden. So kann der Besitzer einer Boutique 
am Deutschen Eck in Koblenz sich nicht nur gegen 
Hochwasser versichern, er muss auch das bei ihm 
relativ unwahrscheinliche Schneedruckrisiko mitversi-
chern, und der Hüttenwirt in den Bayerischen Alpen 
kann sich nicht alleine gegen Schneedruck, sondern 
muss sich auch gleichzeitig gegen Hochwasserschä-
den versichern. Wer in einem schadenbelasteten Ge-
biet wohnt, bekommt die Versicherung meist gar nicht. 
Ansonsten gelten im Schadenfall happige Selbstbe-
teiligungen.

Die Glasversicherung
Man kann sich lange darüber streiten, ob es sinnvoll 
ist, eine Glasbruchversicherung abzuschließen. Wenn 
Ihre Praxis mit vielen kleinen Außen- und Innenschei-
ben ausgestattet ist, sicherlich eher nicht. Anders 
sieht es aus, wenn große Fensterscheiben vorhanden 
sind, die enorm viel Geld kosten.
Stellen Sie eine Kosten-Nutzen-Rechnung an und 
lassen Sie sich im Zweifelsfall von uns ein Angebot 
unterbreiten. 

Welche Gegenstände 
sind zu versichern?
Zu versichern ist im Regelfall alles, was sich in den 
Praxis- und Betriebsräumen befi ndet, also die techni-
sche und kaufmännische Betriebseinrichtung und die 
Waren. Denken Sie auch daran, den Wert des frem-
den Eigentums mit in die Versicherung einzuschlie-
ßen, es sei denn, Sie vereinbaren mit dem Eigentü-
mer eine andere Regelung. Bitte informieren Sie uns 
in dem Fall, da in den Versicherungsverträgen frem-
des Eigentum oft obligatorisch mitversichert ist.
Angenommen, Sie haben Gebäudeeinbauten, wie 
Wände, Decken, Heizung etc. auf Ihre Kosten einge-
baut und tragen gleichzeitig die Gefahr dafür: schlie-
ßen Sie diese Werte in Ihren Inhaltsvertrag mit ein.



Wie vermeiden Sie 
eine Unterversicherung?
Unterversicherung bedeutet, dass der Versicherer nur 
einen Teil des Schadens ersetzt, weil Sie nicht alle 
Einrichtungsgegenstände und Waren bei der Bemes-
sung der Versicherungssumme berücksichtigt haben. 
Dieses ist äußerst ärgerlich, da der Verlust in keinem 
Verhältnis zur Prämienersparnis steht. Daher unser 
Tipp: Erfassen Sie bei der Summenermittlung jeden 
Gegenstand.
Setzen Sie für die technische und kaufmännische 
Einrichtung den Neuwert an. Das ist der Wert, den 
Sie aufwenden müssen, um einen Gegenstand nach 
einem Brand wieder neu zu kaufen. Im Regelfall er-
setzen die Versicherer den Neuwert. Nur wenn die 
Gegenstände sehr alt oder nicht mehr in Gebrauch 
sind, kommt ggf. eine Zeitwertentschädigung in Be-
tracht.
Veranschlagen Sie bei der Bemessung des Waren-
wertes den Wiederbeschaffungs- bzw. den Wieder-
herstellungspreis.

Die Pauschaldeklaration
Neben den bereits erwähnten Gegenständen erset-
zen die Versicherer weitere Werte, welche in der so-
genannten Pauschaldeklaration zusammengefasst 
sind. Dort sind Positionen erfasst, die für Ihre Praxis in 
einem Schadenfall von Bedeutung sind, wie beispiels-
weise die Entschädigung von Aufräumungskosten, 
die Versicherung von Bargeld oder die Kosten für die 
Wiederherstellung von Krankenakten und Geschäfts-
büchern.
Bei unseren Angeboten achten wir stets darauf, dass 
diese Positionen in ausreichender Höhe mitversichert 
sind. 

Die Betriebsunterbrechungs-
versicherung (BU-Versicherung)
Ein Sachschaden, der beispielsweise durch ein Feu-
er entsteht, kann im Vergleich zum Folgeschaden 
relativ gering ausfallen. Daher haben die Versicherer 
die Betriebsunterbrechungsversicherung (BU-Ver-
sicherung) geschaffen. Diese Versicherungssparte 
wird sowohl für die Feuerversicherung als auch für 
die Einbruchdiebstahl-, die Leitungswasser- und die 
Sturmversicherung angeboten. In welchen Fällen leis-
tet die BU-Versicherung? Wird beispielsweise durch 
einen Feuerschaden der Praxisablauf unterbrochen 
oder gestört, kommt die Feuerversicherung für den 
dadurch bedingten Einnahmeausfall und die weiterhin 
anfallenden festen Kosten des Betriebes nicht auf. An 
dieser Stelle greift die BU-Versicherung mit folgenden 
Leistungen ein:

•  Entschädigung des entgangenen Gewinns, den
    Sie infolge des Versicherungsfalls während der
       Unterbrechungszeit nicht erwirtschaften. 

•  Entschädigung für fortlaufende Kosten bis zur
       Wiederherstellung des normalen Praxisablaufes
       – i.d.R. höchstens jedoch für ein Jahr.

Sollte Ihre Praxis also beispielsweise wegen eines
Brandes stillstehen, ersetzt Ihnen der Versicherer 
neben dem für diese Zeit entgangenen Gewinn u.a. 
auch die Gehälter und die Miete.

Tipp: Prüfen Sie überschlägig, ob die Summe Ihrer 
Kosten (z.B. Löhne und Gehälter) und der Gewinn 
die Versicherungssumme Ihres Sachversicherungs-
vertrages (Feuerversicherung u.a.) übersteigt. In Be-
trieben mit wenig Inventar und wenig Waren, dagegen 
aber mit hohen Umsätzen, kann das schnell gesche-
hen. Damit keine Unterversicherung eintritt, ist in
diesen Fällen eine sogenannte ”Mittlere BU-” bzw. 
eine ”Groß-BU-Versicherung” abzuschließen.

Muss-/Soll-/Kann-Versicherung?:
Bei der Feuer-BU-Versicherung handelt es sich ohne 
Zweifel um eine ”Mussversicherung”, es sei denn, Sie 
können die Patienten ohne großartige Probleme in
einer anderen Niederlassung weiterbehandeln. 
Ob Sie die BU-Versicherung auch für die anderen 
Gefahren abschließen sollen, hängt von der Art des 
Betriebes ab. Prüfen Sie mit uns die Versicherungs-
notwendigkeit jeweils im Einzelnen.



Woran müssen Sie
außerdem noch denken?

Denken Sie daran, dass für Bargeld in einem ver-
schlossenen Schreibtisch (bzw. einem verschlosse-
nen Behältnis, das gegen die Wegnahme selbst gesi-
chert ist) nur begrenzt Versicherungsschutz besteht, 
oftmals lediglich bis 1.000 Euro. Daher ist das Geld 
am sichersten auf der Bank aufgehoben. Wenn Sie 
betriebsbedingt mehr Bargeld lagern müssen, schaf-
fen Sie sich einen Tresor mit einem Mindestgewicht 
von 300 kg an, der dann auch noch mit einer Mauer 
oder Decke verbunden sein sollte.
Nennen Sie uns bei Abschluss der Versicherung alle 
von Ihnen genutzten Räume, also auch z.B. Kellerräu-
me oder Räumlichkeiten auf anderen Grundstücken.

Achten Sie auf ausreichende Einbruchdiebstahlsiche-
rungen. Der beste Schutz ist eine gute mechanische 
Sicherung, die ein Eindringen in die Räume verhindert. 
Betätigen Sie unbedingt alle vorhandenen und mit 
dem Versicherer vereinbarten Sicherungen, da an-
sonsten der Versicherungsschutz gefährdet ist. 
Befi nden sich Betriebe mit erhöhter Feuergefahr auf 
Ihrem Grundstück oder in unmittelbarer Nähe (z.B. 
eine Tischlerei oder eine Gaststätte), müssen wir das 
unbedingt wissen, da ansonsten der Versicherungs-
schutz gefährdet ist. Übrigens müssen Sie uns diese 
„Gefahrerhöhung” auch dann mitteilen, wenn solche 
Betriebe nachträglich einziehen.    

Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot 
über den Rahmenvertrag mit dem BVA e.V. . 

So ermitteln Sie die 
notwendige Versicherungssumme: 

Technische u. kaufmännische
Betriebseinrichtung:              _______________  € 
(unbedingt aktuelle Neupreise heranziehen!)

Waren und Vorräte, 
z.B. Medikamente, Linsenfl üssigkeiten, 
Handelsware (Einkaufspreise)              _______________  € 

=  Versicherungssumme                _______________  € 

Zum Ausgleich von Bestandsschwankungen oder 
auch Neuanschaffungen raten wir dringend an, eine 
sogenannte Vorsorgesumme mit zu versichern. Wir 
empfehlen einen 10 bis 15 %igen Zuschlag zu der o.g. 
Versicherungssumme. 

Vorsorge             _______________  € 

Gesamtversicherungs-
summe zum Neuwert             _______________  € 

Wenn Sie elektronische Geräte mit einer Allgefahren-
deckung über eine Elektronikversicherung separat 
versichern wollen, bitte diese Geräte aus o.g. Summe 
für die technische und kaufmännische Betriebsein-
richtung herausnehmen und hier separat aufführen. 
Bitte auch hier die aktuellen Neuwerte der Geräte an-
geben, nicht den Zeitwert!

Versicherungssumme 
für die Elektronikversicherung    _______________  € 
  



Bitte zurück an:                 

 FFS AG 
 Am Happach 27

 97218 Gerbrunn
 Fax:  0931-4687625
 E-mail: info@ffsag.de

 
Name und Anschrift oder Stempel der Praxis

Telefon_______________________Telefax______________________e-Mail____________________________ 
 
Gewünschte Angebote: 

❏ Berufshaftpfl ichtversicherung für Augenärzte; Versicherungssumme von 5 Mio €

Status/Dienststellung:  ❏ Angestellt    ❏ Assistenzarzt    ❏ Oberarzt    ❏ Chefarzt     ❏ Niedergelassen

Dienstherr:    ❏ Krankenhaus ❏ Reha/Kurklinik   ❏ Behörde ❏ Niedergelassener Arzt

Facharztbezeichnung: ___________________________________Zusatzbezeichnung______________________

Niedergelassene Tätigkeit:  ❏ ambulant-konservativ    ❏ ambulant inkl. Laserbehandlungen  ❏ ambulant operativ    
       ❏ ambulant u. stationär mit ___ Belegbetten

❏ Es fi nden ausschließlich Laserbehandlungen von Netzhaut, Kammerwinkel, Haut, Linsenkapsel, Glaskörper ohne 
    Eröffnung des Auges statt. Dabei werden Argon-, YAG-, Dioden-, Excimer und CO2 Laser eingesetzt.

Niedergelassen seit ________  

Gemeinschaftspraxis ❏ Nein ❏ Ja, mit   _____________________________________________________________     
                            (Name des Partners, versichert bei, Vers.schein-Nr)

Praxisgemeinschaft   ❏ Nein ❏ Ja, mit   _____________________________________________________________   
                            (Name des Partners, versichert bei, Vers.schein-Nr)

Führen Sie medizinisch nicht indizierte Lidkorrektur (Lidstraffung, Lidplastik) durch? ❏ Nein ❏ Ja, ca.___mal pro Jahr

Führen Sie weitere kosmetische Operationen durch? Wenn ja, bitte Zusatzfragebogen anfordern.

Benötigter Versicherungsschutz für die dienstliche Tätigkeit:    
❏ volle Deckung      ❏ Deckung nur bei grober Fahrlässigkeit 

Freiberufl ich-außerdienstliche Tätigkeit: ❏ Freiberufl ich ambulant       ❏ Freiberufl ich ambulant und stationär
❏ Freiberufl ich ambulant-operativ              ❏ Gelegentlich außerdienstlich  ❏ ohne amb. Praxisvertretung (PVT)
                      ❏ inkl. amb. PVT bis max. 90 Tage p.a.
Sonstige Angaben zu Behandlungen, Eingriffen etc.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Es wird eine Privathaftpfl ichtversicherung gewünscht:  ❏ Nein ❏ Ja, für 

1. __________________________________ ❏ Singletarif 2. _______________________ ❏ Singletarif

3. __________________________________  ❏ Singletarif 4. _______________________ ❏ Singletarif

Versicherungssumme: 5 Mio € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

Der Beitrag für die Familien-PHV (sehr guter Deckungsumfang) liegt bei 65,09 €, im Singletarif bei 47,12 €, inkl. der 
aktuellen Versicherungssteuer in Höhe von 19 %  (Stand 02-14).
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Anfrage zum Rahmenvertrag für die Mitglieder des BVA

Versicherungsmakler seit 1989



❏  Praxis-Inhaltsversicherung 
gegen die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl / Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel
Das Gebäude, in dem sich die Praxis befi ndet, ist massiver Bauart und mit harter Dachung. Gefahrerhöhungen durch 
Betriebe (z.B. Herstellung von Chemikalien, Disco, Waffenladen) im Gebäude oder in direkter Nachbarschaft liegen 
nicht vor. Das Gebäude hat nicht mehr als 25 Stockwerke, die Türen sind mit von außen nicht abschraubbaren, bün-
digen, Sicherheitsbeschlägen und / oder bündigen Schließzylindern versehen.   Ja  ❏    Nein  ❏    
Die Versicherungssumme wird aus den Listenneupreisen der kaufmännischen und technischen Betriebseinrichtung 
(allerdings ohne Berücksichtigung der evtl. in der Elektronikversicherung versicherten Geräte), den Vorräten und 
einer Vorsorgesumme (i.d.R. 10-15 % aus den vorgenannten Positionen) gebildet.
      
      Gewünschte Versicherungssumme: ____________________ €  

❏  Betriebsunterbrechungsversicherung 
Nach Eintritt eines in der Praxisinhaltversicherung gedeckten Schadens zahlt der Versicherer für die weiter laufen-
den fi xen Kosten und den entgehenden Gewinn. Am einfachsten lassen Sie Ihren Steuerberater diese beiden Fak-
toren zusammenrechnen.

      Gewünschte Versicherungssumme: ____________________ €

❏  Elektronikversicherung incl. Software- und Datenwiederherstellungskosten (100.000 €)
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen  und bei 
Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 
Versicherungswert ist der Neuwert. Neuwert ist der jeweils gültige Listenneupreis der Geräte der Bürotechnik
sowie der Medizintechnik. Hinzu kommen die Bezugskosten (Verpackung, Fracht, Zölle, Montage)
   
      Gewünschte Versicherungssumme: ____________________ € 

Mitversichert gelten 100.000 € auf Erstes Risiko summarisch für: 
- Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten, z.B. wichtig nach einem Feuerschaden
- Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
- Bewegungs-  und Schutzkosten 
- Kosten für Erd-, Pfl aster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung  
 eines Provisoriums, Luftfracht
Der Selbstbehalt beträgt 150 € je Schaden, abweichend 500 € bei Datenverlust. 25 %, mind. 500 € bei Diebstahl, 
Raub, Plünderung außerhalb der Praxis.

Vorversicherung und Schäden
Bitte listen Sie die Vorversicherer der letzten 5 Jahre auf. 

Haftpfl icht: z.B. AXA___________________ VersNr. ______________________________gekündigt  von Versicherer  von VN

Inhaltsvers.:_______________________ VersNr. ______________________________gekündigt  von Versicherer  von VN

Betriebsunterbrechung :______________ VersNr. ______________________________gekündigt  von Versicherer  von VN

Elektronik:_________________________ VersNr. ______________________________gekündigt  von Versicherer  von VN

Haftpfl icht:_________________________ VersNr. ______________________________gekündigt  von Versicherer  von VN

Gab es in den letzten 5 Jahren Vorschäden ?  Ja ❏    Nein ❏ 
Wenn ja: bitte Art des Schadens, das Meldejahr, Ursache und, falls bekannt, Schadenhöhe nennen
1._________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________
❏ Ich/ Wir möchte(n) einen persönlichen Termin zur exakten Ermittlung der Risikosituation vereinbaren. Bitte kontaktieren Sie 
mich/uns. Am besten bin ich / sind wir erreichbar (z.B.  Montag nachmittags):___________________.

❏ Ich/ Wir möchte(n) keinen persönlichen Termin vereinbaren und stelle(n) den Versicherungsmakler von der Haftung für die
korrekte Ermittlung der Versicherungssummen frei.

Ort, Datum       Unterschrift /Stempel 
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